
ES IST STREIK – DAS SOLLTE ICH WISSEN
DAS WICHTIGSTE FÜR ANGESTELLTE

Alle Angestellten dürfen streiken, wenn eine Gewerkschaft zum Streik
aufgerufen hat.

Ich kann streiken, auch wenn ich kein Mitglied einer Gewerkschaft bin.

Nur Gewerkschaftsmitglieder erhalten Streikgeld von ihrer Gewerkschaft
und bekommen dadurch ihren Lohnausfall für den Streiktag ersetzt. Bei der
GEW können Nichtmitglieder noch bis zum Streiktag eintreten.

Streiken dürfen auch alle Beschäftigten mit befristeten Verträgen. (§ 612a
BGB schützt sie vor unrechtmäßigen Härten durch den Arbeitgeber =
Maßregelungsverbot)

Nur, wer etwas fordert, kann etwas erhalten. Je mehr Kolleg*innen sich
beteiligen, desto höher ist die Chance, die gemeinsamen Forderungen

durchzusetzen.

Gewerkschaft ist Team-Work! Als Bildungsgewerkschaft stehen wir zusammen –
bei Tarifverhandlungen gemeinsam im Streik für einen guten Tarifabschluss. Wer
Kolleginnen und Kollegen wirbt, erhält eine unserer attraktiven Prämien.
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ES IST STREIK – DAS SOLLTE ICH WISSEN
DAS WICHTIGSTE FÜR REFERENDAR*INNEN

Auf Widerruf verbeamtete Referendar*innen dürfen in Deutschland nicht
streiken, wenn eine Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hat. Sie müssen
ihren Unterricht halten.
Auf Widerruf verbeamtete Referendar*innen dürfen während eines
Streiks nicht für Vertretungsunterricht, also als Streikbrecher*in
eingesetzt werden. (Urt. BVerfG 02.03.1993 – 1 BvR 1213/85)
Auf Widerruf verbeamtete Referendar*innen dürfen sich an der
Vorbereitung eines Streiks und an streikbegleitenden Aktionen
(Kundgebungen, Demonstrationen, Flashmobs etc.), die außerhalb ihrer
planmäßigen Unterrichtszeit liegen, beteiligen.
Referendar*innen im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (nicht
verbeamtet) dürfen streiken, wenn sie zum Streik aufgerufen wurden.

Nur, wer etwas fordert, kann etwas erhalten. Je mehr Kolleg*innen sich
beteiligen, desto höher ist die Chance, die gemeinsamen Forderungen

durchzusetzen.

Gewerkschaft ist Team-Work! Als Bildungsgewerkschaft stehen wir zusammen –
bei Tarifverhandlungen gemeinsam im Streik für einen guten Tarifabschluss. Wer
Kolleginnen und Kollegen wirbt, erhält eine unserer attraktiven Prämien.
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ES IST STREIK – DAS SOLLTE ICH WISSEN
DAS WICHTIGSTE FÜR VERBEAMTETE LEHRKRÄFTE

Beamt*innen dürfen in Deutschland nicht streiken, wenn eine
Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hat. Sie müssen ihren Unterricht
halten.
Beamt*innen dürfen während eines Streiks nicht für
Vertretungsunterricht, also als Streikbrecher*in eingesetzt werden. 

Beamt*innen dürfen sich an der Vorbereitung eines Streiks und an
streikbegleitenden Aktionen (Kundgebungen, Demonstrationen, Flashmobs
etc.), die außerhalb ihrer planmäßigen Unterrichtszeit liegen, beteiligen.
Die GEW klagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) dafür, dass Beamt*innen ein Streikrecht zusteht. Am 1. März 2023
fand dazu eine mündliche Anhörung des EGMR in Straßburg mit Beteiligung
der GEW statt. Das Urteil steht noch aus.

        (Urt. BVerfG 02.03.1993 - 1 BvR 1213/85)

Nur, wer etwas fordert, kann etwas erhalten. Je mehr Kolleg*innen sich
beteiligen, desto höher ist die Chance, die gemeinsamen Forderungen

durchzusetzen.
Gewerkschaft ist Team-Work! Als Bildungsgewerkschaft stehen wir zusammen –
bei Tarifverhandlungen gemeinsam im Streik für einen guten Tarifabschluss. Wer
Kolleginnen und Kollegen wirbt, erhält eine unserer attraktiven Prämien.

V.
i.S

.d
.P

. C
la

ud
ia

 M
aa

ß 
| 

GE
W

-L
an

de
sv

er
ba

nd
 S

ac
hs

en
 |

 N
on

ne
ns

tr
aß

e 
58

 |
 0

42
29

 Le
ip

zig
 |

 0
34

1 
49

47
41

2 
| 

ko
nt

ak
t@

ge
w

-s
ac

hs
en

.d
e 



ES IST STREIK – DAS SOLLTE ICH WISSEN.
DAS WICHTIGSTE FÜR SCHULLEITER*INNEN

Alle Angestellten, auch leitende Beschäftigte (keine Beamt*innen), dürfen
streiken, wenn eine Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hat, denn das
Streikrecht ist an keine Funktion gebunden.
Nur Gewerkschaftsmitglieder erhalten Streikgeld von ihrer Gewerkschaft.
Leiter*innen von Schulen oder andere Dienstvorgesetzte dürfen sich nicht
in Arbeitskampfmaßnahmen einmischen (Ruhen des Direktionsrechts):
Kein Einsatz von Beamt*innen zum Vertretungsunterricht in bestreiktem
Unterricht (Anordnung zum Streikbrechen ist verboten, s. Urteil des BVerfG
02.03.1993 - 1 BvR 1213/85).
Anweisungen, durch Streik ausgefallene Arbeits- und Unterrichtszeit
nachzuarbeiten, sind rechtswidrig.
Notdienste (bspw. Betreuung beeinträchtigter Kinder) sind nicht einseitig
festzulegen, sondern müssten mit der Arbeitskampfleitung der streikenden
Gewerkschaft abgesprochen werden (Notdienstvereinbarung; Erstellung
Notdienstplan).
Bei streikbedingter Schließung einer Einrichtung sind die Eltern für die
Betreuung der Kinder verantwortlich (Hierbei muss die Schulleitung
Rücksprache mit dem zuständigen LaSuB halten.).
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